
M
« mW Uaistm m Kmiiamm,
W ngarn /  Böheim /  M lm atien /  Uroatien /  

K önig in / Wrz-Werzogin zu Wester
n n / /  Werzogin zu Burgund/ zu Maba> d /  zu 
-„M. "t>/ zu M e y e r/ zuWcrnthen/ zu U ra m /  
b, ^^"kuci/ z„ M r m a  und Wacenza /  zu U im . 
bei-^ Ä  ^urenburg/ zu Meldern/ zu M m e m -  

und M ieder-M lesien/ W rstin  zu 
M -i, u»d Wiebenbürgen /  Warggräfin des
A b '.  „.""''Men Reichs/ zu Uurgau /  zu Währen/ 
z,, Nieder - Waußnst/ gefürstete Wräfin
Zu Mvbur^?  ̂»u M andernz-l Lyrol / zu U ficrd / 
choin / ZU Madisca/ und zu K r -
w u r / ^ ,  /G rä f in  in G lstß/ Bräfin zu M a -  
k-nau/,» L ^ ld e r  W.ndischen March/zu G o r-  
Hothruiaen zu Wechlen /  Werzogin zu
scana. »roß - Werzogin zu D o-

^uivielen allen und jeden /  denen dieses
) (  Un-



Unser latent zu lesen fürkommet/ Unsere Gnad /  und geben 
denensetben hjemit zu vernehmen; daß/ gleichwie W ir gleich 
im Antritt Unserer schwären Regierung soviel nur immer an 
Uns wäre/ für das Heyl und Rettung Unserer getreuesten 
Unterthanen ohoermüdet gesorget/also W ir insonderheit auch 
von Zeit des hergcstellten Ruhestandes ohne Unterlaß Uns be
mühet haben/ die innerliche Wohlfahrt Unserer Länder durch 
all - dienliche Anordnungen blühen zu machen /  mithin allen 
Gebrechen abzuhelffen /  welche dieser Unserer LandeS-Mütter- 
lichen Absicht nn Weg stehen.

R u r allzu groffe Orangsallen haben dieselbe im letzt- 
fürgewesten Krieg erlitten.

Je mehr also das innerliche Vermögen andurch abge- 
vohmen/und je grössere Geldsummen daraus erpresset wor- 
den/oder sonsten auswärts versendet werden müsicn/ je un
entbehrlicher will seyn/ für die Beybehaltung des Uber-Rests 
mehr dann nie/ nunmehr- zu sorgen /  mithin allem vorzubie- 
gen /  wordurch ohne Roch /  und ohne anderwärtigen Gegen
nutzen noch mehrerS Geld aus dem Land gezohen /  der O n -  
rrtbucnc geschwächet/ Md vermög Erfahrung mehrere kann- 
iien zu Grund gerichtet verden.

W ir achten Uns dahero verbunden/diesem verderblb 
chen Unwesen Einhalt za thun/und solche Schrancken zu ŝ  
tzen/ damit einerseits der Auslauf des Gelds vermieden /  an/ 
derseits aber Unseren eicheimischen KtanutaAuren aufgcholß 
sen/ und endlichen auch jenen/ so über ihr Vermögen Schu^ 
den machen /  mit ^uttiL-mässigen Ernst begegnet werde.

Um alles dieses zu vereinbaren /  und das vorgesteutt 
Ziel durch die mildeste Wege sicher zu erreichen /  haben 
folgendes zu verordnen richtig befunden ; Als

Erstens: Daß von nun an dic Einfuhr aller auSlä^
dischen gantz-und halb-nichm ZeugÄ/Gold-und Silberns 
Borden /  Spitzen /  und Stickerey /  wie nicht weniger alles 
ausserhalb denen Erb-Latzden gearbeiteten Gold und Silbers/ 
insonderheit aber der aue Gold und Silber verfertigten 6 ^  
l3ntcric-Waar(die alleinize Sack-Uhren ausgenommen) gättv'
lichen verbotten seyn solle; dargegen erlauben W ir /  daß ^  

Zweytens: Iederman dessen /  was er derzeit scholl ^  
reichen Kleidern /  fremden 6a1ancerie-AZaar/ und a n d e r e n  tt"

vor-



vergehenden Z. angezeigten M eHen hat /  sich forthin bedie- 
neu/doch was an gantz-oder halb-reichen Zeugen noch nicht ver» 
arbeitet ist /  inner dreyen Lägen ter in Sachen aufgestellten 
Oommillion anzeigen /  und allda bezeichnen lassen/ füro- 
hin aber von Unseren Vermählen ii der Fremde stehenden Va- 
A le n / und Unterthanen keine delley /  ausser Unseren Erb- 
Landen reich<gewürcktergestickte und ^Honirte Kleider/unter 
was Vorwand es immer seyn möhtt/ in Unsere Erb-Länder 

îngeführet werden sollen; S o  ernsthaft W ir aber
Drillens: Die ganß-und häb reiche fremde Zeuge von 

unseren gesamten Erb-Landen fürvhin ausgeschlossen haben 
wollen/ mit cbm so vielem Nachdmck gebieten W ir/d a ß  kei
ner /  wer er immer seye/ von dem Lag der kudlicarion an /  
sich ein neues Kleid /  vongantz-odechald-rejchen fremdenZeug/ 
üusser der vorhin so/wie im 2 . tz. aigemercket worden/bezeich
n t  worden wäre/ bey zwey huwert Ducaten S tra f mehr 
^schaffen /  auch kein Schneider dasselbe verfertigen /  oder 
lalls er sich ungeacht dieses UnscrS DerbvttS dennoch darzn 
gebrauchen lieste/ ein solcher nebst Nirderlegung seines Hand- 
wercks mit drey-monathlichen ^ricli unnachläffiglich beleget 
werden soll-; M e W ir dann auch

Viertens: Setzen /  und ordnn /  daß die HandelS-Leu- 
u /  oder andere Personen /  so derlei ausländische reiche Zeu- 

Spitz/ worden /  Silber-Geschrr/ auch gold-und silberne 
^Kncerie-W aar in Unsere Erb-Ander einzuschwärtzen sich 
Kluften lnssen /  nebst O nülcirum  derer verbottenen W aa- 
;sN/ und Verlust des Gewerbs /  zugleich am Leib empfind- 
"ch gestraffet/ die höhere Stands Personen hingegen nebst 
glelchrnästtgem Oontr^banä mit obger Geld s B uß pr. zwey 
M e r t  Ducaten /  und nach befmd derer Umständen /  noch 
iMrffrr angesehen werden sollen; lim aber

Fünftens : Des gewissen Vollzugs um so mehrerS ge> 
Zu seyn /  und allenfalls >men Ubertretteren leichter 

^  du Spuhr zu kommen/Haber W ir befohlen alle in denen 
/L^dlungSrGewölberen vorräthig befindliche-oben in dem er- 
^ b ^ a m s t e  ausländisch. Maaren alsogleich genau/ 
^  ^ständig zu beschreiben/ fotzends aber zu plumbiren/ 

^  wo sich unmer ein Verdacht ächtet/in denen KausmannS-
) (  2 Ge- ^



' ' .   ̂ ^  ̂  ̂  ̂ ^
Gewölberen von zeit zu zeit nachzusehen/ auch jene bestellun- 
gen zu untersuchen/so die Handels-Leute mittelst ihrer Oor- 
rciponäenL-Bücher inner denen nächsten drey Cägen a 
?Ltencium verläßlich dar-eigen werden; Durch solche Vor
sicht hoffen W ir zu verhinderen /  daß unter dem Dcck-Man- 
tel des alten VorrathS niclt etwo von neuen verbottene frem- 
de Maaren eingeschleppet / und damit ein heimlicher Handel 
getrieben wer deUnd  glechwie

Sechstenö : M ir  hiöey kein anderes Absehen führen /  
als das Geld im Land zu erhalten /  und Unsere eigene klrinu- 
KiAuren in die Höhe zu b ingen /  mithin den Nahrungs,und 
(^omribunons-Stand zr verbesseren/also erlauben M ir  je- 
Hermann zu tragen /  und zi erkauffcn /  was immer in Unseren 
Erb.Landen von Gold uw Silber ^ K ric irt/ gewürckt/und 
gesticket/ oder auch derzet in denen Handlungö-Gewölberett 
vorrathig befindlich ist /  mit alleiniger Ausnehmung derer 
neuen Herrschafts - L.i vere r i/ auf welchen letzteren W ir  auch 
an denen Oala-Tägen aufir der Hut-Borden/nicht das min
deste von Gold oder Swer gestatten/ sondern allein zulas
sen/ daß die schon verhaltene mit Gold und Silber gezierte 

bis zur gürchlihcu Abnutzung mögen fortgebrau
chet werden /  und falls jenand hierwieder handlete/denselben 
der obauSgesetzten Strafoon zwey hundert Ducaten ix n  
öbo unterwürfig machen;Me W ir dann ftrners und

SiebendenS : Beveben dieser S tra f von 2 vo. Duca- 
ten alle gute Vergold-uw Versilberung/wordurch so vieles 
GeldMatcriitle der gemenen Oirculaüon entgehet/nicht nur 
auf denen Wägen /  Jimnrr - Wänden /  Bilder - und Spiegel- 
Rahmen /  sondern auch sonst allenthalben gäntzlich verdreh
ten / und allein bey dener Oulantcrie- Maaren/Knöpfen /  
und anderen dergleichen Arbeiten die Feuer - Vergoldung g^ 
statten ; Insonderheit aber erwegen W ir /  daß

Achtens- Unsere Eck-Lander mit kostbahren Jubelleu/ 
Kleinodien und Edlgesteinm sich allschon überhäuffet /  und 
darauf ein Übergrosses sich todt und unfruchtbar be
finde/ deme unangesehen aber noch immerfort fremde JubeüeU
eingeführet/ andurch der Werth dererselben veringeret/ 
von denen mehresten dieser Eeschmuck auf blossen Lreäic leiw^ 

^sinnig erhandlet werde; M ir seynd hterbey keineSweegs



meynet/ den Gebrauch des Geschmuckö/ zumahlen er sich Ln 
Unseren Landen allschon befindet /  im geringsten ei«zuschram 
ken /  sondern vielmehr denselbcv /  bis er sich nach und nach 
hinauöziehet /  bey gutem Welth kaufrecht zu erhalten /  be, 
fehlen aber dabey ernstlich/ da? von nun an kein Geschmuck 
ohne von Uns darzu habender besonderen Erlaubnuß aus der 
Fremde mehr cingeführet/ noch ruch die im Land schon befind- 
llche Zubellen /  ausser zwischen beederseitS deeZonLnren an- 
derst als gegen baare Bezahlmg erkauffet/ oder verkauffck- 
WidrigenSauf eine von dcrley Geschmuck-Handel herrührenr 
de Schuld bey keiner Gerichts -Stelle die rechtliche Hüls er- 
theilet werden solle: auch sollen bey Hochzeiten unter denen 
Braut - Personen die Geschanknrssen an Geschmuck ausser de
nen alleinigen Braut-R ingen mbothen seyn.

Solte sich aber dennoch jenand so weit vergehen /  daß 
Er ohne Unserer ausdrüklichen Merguädigsten Bewilligung 
fremden Geschmuck in das Land lrächte/ so wurden W ir ge- 
^n selben nicht nur mit würklicier Abnehmung derer Jubel- 
len /  oder ihreö WerthS /  sondrn anbey mit Mederlegung 
deö GewerbS/ Dienst-Erlastung/ und nach gestalten Umstän- 

mit der Landes-Verweisung verfahren lasten;
Nicht weniger verderblich echten W ir  
Neuntens: Jene kostbahre Ceiden-Zeugzu seyn /  welche 

w Unseren Erb-Landen nicht üibrciret/ sondern von aussen 
verein gebracht werden; Und da V ir  durchaus darauf jeden/ 
^m it es dem Erblandischen Adel einerseits an standmästiger, 
Kleidung nicht gebreche /  anderersits aber aller Überfluß und 
unnützer Geld-Auslauf um so nchrers vermieden bleibe/ da 
dre Erbländische feine Stickerey bereits auf einen hohen Grad 
Wiegen /  und zu jedermanns Zierde dienen kan /  als wollen 
^ i r /  künftig keine andere fremde Seiden-Zeug/ als 
Welche in Ankauf drey bis höchsteis fünf Gulden kosten/ mehr 
^gelastet, /  der dermahlige Vom th hingegen plumdiretwer- 
ven /  und die Handels - Lenthe/ welchen W ir sothanen Vor- 
rathzuverschlcjssen erlauben/ schall-weiterer Einfuhr der- 
d-n ^ b a n n  fünf Gulden kostenm Seiden - Zeugen bey eben 
venen Straffen enthalten sollen/ die W ir oben bey denen rers 
un" tt^uiret haben; Bey gleicher LonM^rionS- 

anderer schweren Bestraffurg verbiethen W ir
) ( z 2 "



Zehendens: Die weitere Einfuhr aller in Unseren Kai
ser!. König!. Erb - Landen nicht isbricirtcr weißer Spitzen/ 
und insonderheit derer sogenannten b!onöin8-Spitze /  wie auch 
anderer U -rleM c , und weis- genähter und gestikter fremder 
Arbeiten/ als woran man in Unseren Erb-Lantzen ganz kei
nen Mange! leydet/ und w> W ir mithin Unsere eigene ein
heimische so wichtige klanuKAuren zu begünstigen billige Ur- 
sach haben.

Überhaupt aber wahrten W ir alle und jede/ daß jene/ 
so zur Verthunlichkeit genegt seynd/ ihre treuherzige Gläu
bigere nicht verkürzen/ und also das offenbahre Trauen und 
Glauben so wenig mißbrauhen sollen /  als im widrigen sie 
sich selbsten beyzumeffen habn/ wann der schärfeste Lxecu- 
tions-Zwang /  und die in lenen Gesätzen wider derley schuld
hafte und verletzliche OeccÄores auögemesiene Straffen ge
gen selbe ganz unverschont krhänget werden;

Allermassen W ir dam Unseren gesammten Gerichts- 
Stellen eingebunden haben' gegen jene Schuldner/ so keine 
Verunglückung darzeigen bnnen/ und noch mehrers gegen 
die/ so d,«rch üppige« Wchlleben sich in die Armuth gestür-
zet/ nach ausserster Strenje derer Rechten fürzugehen/ und 
Darinnen weder auf den Etand noch Würde /  sondern ledi- 
glich auf die G O tt gefällge Gerechtigkeit/ und ein abschre
ckendes Lxempel zu sehet.

Zu Handhabung deser Unserer Allerhöchsten Verord
nung haben W ir  eigene Pvlizey - Lom m W vnen in allen Un
seren Ländern cum äsroAttone omnium inttLntiarum att- 
geordnet/ und denenselbenwitgegeben /  diese Unsere Polizey- 
Verfaffung mit einer durchzehenden Gleichheit und execmiven 
Ernst zum unverweilten Vollzug zu bringen/ gegen die Uber- 
Mttere mit aller Schärfe za verfahren /  und damit selbe um 
so leichter entdecket werden/ denen venuncisnren nebst Ver
schweigung ihres Rahmens die Halbscheid des embringendeN 
S tra f -  Gelds erfolgen zu lassen.

Gebieten hierauf alle, und jeden Unseren Landes-Ob- 
rigkeiten/auch Vasallen undUnterthanen/waS Standes/Anse
hens oder Würde sie immer jeyn mögen /  hiemit alles Ernstes/ 
daß ein jeder nach Gelegenheit seines Amts und )uri8äiAwü  
ob dieser Unserer Verordnung fest halten/ selbsten darwider

nicht



nicht handlen /  noch daß andere dargegen handle« /  gestatten/ 
sondern sich allen deme/ was oben vorgeschriebe» stehet/ ge- 
horsamlich fügen/  und nachleben solle/ als Lieb einem jeden 
ist Unsere schwere Ungnad und S tra f zu vermeiden; Dann  
dieses ist u W r ernstlicher W ill und Meinung. Geben in 
Unserer Kaiserlich-Königlichen Haupt-und Residenz-Stadt 
Wien /  den I 2 . Lcprembris im ein Tausend Siebenhundert 
Neun und vierzigsten- Unserer Reiche im Neunten Jahre.

ridrich M h. Brafvon Mugwitz.

Ad ^Lnäatum8scroeLrLkl-eo-
proprium.

Sarl Holler von Doblhos.


